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Beschlussvorschlag: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, nach Zustimmung des zuständigen Straßenbaulastträgers, 
des Kreises Unna, die notwendigen Beschilderungs- und Markierungsmaßnahmen zur 
weiteren Verkehrssicherheit im Kreuzungsbereich K 14/K 9 durchzuführen. 
 
 
 
Sachverhalt und Begründung (einschl. finanzielle Möglichkeit der Verwirklichung): 
 
Die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Kamen bittet den Straßenverkehrsausschuss, die Ver-
waltung durch Beschluss zu beauftragen, im Kreuzungsbereich der Straßen "Altenmethler" 
(K 14) / "Am Langen Kamp" (K 9) zur Verkehrssicherheit zusätzlich Markierungen und 
Piktogramme aufzubringen. Die Abstimmung mit dem zuständigen Straßenbaulastträger, 
dem Kreis Unna, ist vorab durch die Verwaltung vorzunehmen. 
 
Begründet wird dies damit, dass sich im genannten Kreuzungsbereich wiederholt Unfälle 
ereignet haben. 
 
Eine Dokumentation des Unfallaufkommens vom 01.01.1996 bis 31.03.2001 ist dieser 
Beschlussvorlage beigefügt. 
 
Aufgrund dessen wurde Kontakt mit dem zuständigen Straßenbaulastträger, dem Kreis 
Unna, aufgenommen, um weitere Maßnahmen zur Verkehrssicherheit zu besprechen. 
 
Anschließend sind Abstimmungsgespräche von der Verwaltung mit dem Bau- und Straßen-
verkehrsamt des Kreises Unna, der Kreispolizeibehörde und der örtlichen Polizei geführt 
worden. 
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Nach einer Inaugenscheinnahme vor Ort sind u. a. folgende Maßnahmen von der Experten-
runde als sinnvoll angesehen worden: 
 
1. Auf der Straße „Altenmethler“, Ostseite, sollte das Zeichen 206 (Halt „Vorfahrt 

gewähren“) nochmals zusätzlich ausgeschildert werden. 
 

2. Um insbesondere die aus dem westlichen Teilbereich der Straße „Altenmethler“ kom-
menden Kraftfahrzeuge auf die nahende Kreuzung mit der „Stop-Regelung“ hinzu-
weisen, wurde auf das Forschungsvorhaben „Mechanisch-Akustische Bremsen“ 
(Rüttelstrecken) des Landschaftsverbandes Rheinland verwiesen. Diese „Rüttel-
strecke“ könnte durch Anbringen von baulichen Schwellen bzw. Einfräsungen erfolgen. 
Aufgrund der vor der Kreuzung der Straße „Am Langen Kamp“ getrichterten Geschwin-
digkeit auf 50 km/h, dürfte für eine solche Maßnahme nach der StVO kein Ablehnungs-
grund vorhanden sein. 
 
Es böten sich als weitere Möglichkeit auch Aufmarkierungen in Schwellenform an. 
Eine solche Maßnahme setzt jedoch das Einverständnis der zwei in diesem Bereich 
ansässigen Landwirte voraus, da - stellenweise auch in der Nacht - mit Brems-
geräuschen gerechnet werden muss. 
 
Mit den Landwirten sollten vorab erschöpfende Gespräche geführt werden. Auf die 
Unfälle und die oben beschriebenen Verkehrssicherungsmaßnahmen sollte dabei 
eingegangen werden.  
 

3. Sollte die „Rüttelstrecke“ installiert werden, müsste diese vorab mit Zeichen 122 
angezeigt werden. 
 

4. Im südlichen Bereich der Straße „Am Langen Kamp“ sollten 2 Baken - in Fahrtrichtung 
Wickeder Straße - entfernt werden. 
 

5. Über eine Strecke von jeweils 100 m vor dem Kreuzungspunkt sollten auf beiden 
Straßen (alle 4 Fahrtrichtungen) Randmarkierungen und Mittelmarkierungen aufge-
bracht werden. 
 

6. Vor dem Kreuzungspunkt sollte über 30 m auf der westlichen und östlichen Seite der 
Straße „Altenmethler“ eine durchgezogene Linie aufmarkiert werden. 
 

 
Bezüglich Punkt 2 empfiehlt die Verwaltung zur Aufmarkierung von ca. 2 cm hohen 
Schwellen, die in einer Breite von 50 cm seicht ansteigen bzw. seicht abfallen, da dadurch 
nur eine geringe Lärmimmission zu erwarten ist. 
Falls sich die Anlieger gegen die Aufmarkierung von derartigen Schwellen aussprechen 
sollten, könnten statt dessen Aufmarkierungen vorgenommen werden. 
Die übrigen Punkte 1 bis 6 sollten nach hiesiger Verwaltungsmeinung wie beschrieben 
umgesetzt werden. 
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